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Kurztexte aus dem Leben eines Kleinstadtanwalts



  Zweite Schublade von unten



  



  
    

  


  
    

  


  
    Schnipsel aus dem Tagesgeschäft
  


  
    

  


  
    notiert von 

  


  
    

  


  
    RA Arne Buck

  


  Mit besten Freundinnen durch die Woche


  


  Frau M war verstorben. Sie hatte allein in sehr schlichten Verhältnissen gelebt, aber eine nicht unbedeutende Summe auf einem Sparkonto hinterlassen. Nahe Verwandte waren nicht vorhanden und die Erben zunächst einmal unbekannt. Das Gericht bestellt mich zum Nachlasspfleger.


  Beim ersten Gang durch die fremde Wohnung - daran gewöhnt man sich übrigens nie so richtig - finden sich neben einem recht leeren Adressbuch auch die Telefonrechnungen der letzten Monate samt Einzelverbindungsnachweisen. Sparsame Telefonate, sparsam wie die Einrichtung. Aber immerhin.


  Zurück im Büro sitze ich vor dem Telefon, hole tief Luft und rufe die erste der häufiger auftauchenden Nummern an, um ein Bild zu bekommen.



  Eine ältere Dame antwortet. Sie hat schon vom Todesfall gehört und erzählt von ihrer Bekanntschaft mit der Verstorbenen. Ja, man sei befreundet gewesen, habe sich immer Dienstags in der Stadt in einem Lokal zum Essen getroffen. 


  Die Dame schließt mit den Worten: “Ich war sicher die beste Freundin von Frau M.”



  



  Nun gut. Gespräch notiert und neue Nummer gewählt. 


  Wieder meldet sich eine ältere Dame die aber noch nicht weiß, dass Frau M. verstorben ist. Im Gespräch erfahre ich, dass man sich nahe gestanden habe. Ja, die Verstorbene habe wohl entfernte Verwandtschaft vor Ort gehabt aber mit denen habe sie nichts zu tun haben wollen. Der eigene Kontakt?


  Nun, in die Wohnung habe sie die Verstorbene nie mitgenommen, aber sie seien immer zusammen Essen gegangen in der Stadt.  Wenn möglich, immer Montags. In einem einfachen Lokal. 


  Am Ende des Gesprächs legt die Dame mir noch ans Herz: “Man kann wohl sagen, dass ich die beste Freundin von Frau M. war.” 


  Diese Geschichte höre ich so fast wortwörtlich an diesem Tage noch zwei mal von anderen älteren Damen.


  Herr Z lügt mich an


  
    
      Meine Sekretärin legt mir eine Akte hin und grinst.

      

      Herr Z hat gefaxt.

      

      Ich seufze, teils ehrlich, teils gespielt und grinse zurück.

      

      Herr Z lügt mich an.

      

      Herr Z schuldet mir Geld.

      

      Ich lese:

      “Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, ich habe einen Mahnbescheid von Ihnen bekommen.”

      

      Ich denke:

      Nein, vom Gericht. Aber schön zu hören, dass Deine Adresse noch stimmt.

      

      Ich lese:

      “Ich habe Ihnen doch geschrieben, dass ich bald bezahlen werde.”

    


    
      

      Ich denke:

      Ja. Schon öfter.

    


    
      

      Ich lese:

      “Ich bin momentan in einer etwas schwierigen finanziellen Situation.”

    


    
      

      Ich denke:

      So ist es allerdings.

    


    
      

      Ich lese:

      “Ich werde Ihnen demnächst 50,- EUR überweisen, damit Sie sehen, dass ich

      mir der Forderung bewusst bin.”

    


    
      

      Ich denke:

      Na klar. Im letzten Fax waren es allerdings noch 100,- EUR, die Du versprochen hattest.

    


    
      

      Ich lese:

      “Ich bitte Sie, durch das gerichtliche Verfahren nicht noch mehr Schulden entstehen zu lassen.”

    


    
      

      Ich denke:

      Maule nicht. Mit einer verjährten Forderung ist mir auch nicht geholfen. Und bei Dir habe ich die Hoffnung, dass Du mal wieder auf die Beine kommst noch nicht ganz aufgegeben. Man kann sich dann ja eventuell auch auf einen teilweisen Schulderlass einigen.

    


    
      

      Herr Z lügt mich regelmäßig an. - Und ich lasse mich anlügen.

    


    
      

      Was kann ich zu meiner Verteidigung sagen?

    


    
      

      Herr Z ist sozusagen ein geerbter Mandant.

    


    
      

      War schon bei meinem Vorgänger, mit Sachen, die noch weiter zu bearbeiten waren.

      Herr Z ist ein Schlawiner - Ein kleiner Mann mit freundlichem Gesichtsausdruck. Nie laut. Alles an ihm sagt “Ich bin nur ein kleiner, einfacher und eigentlich netter Mann, hab doch bitte Mitleid mit mir” und er schaut aus großen Kinderaugen in die Welt.

    


    
      

      Er hat ‘ne 2-Mann-Bau-GmbH gehabt und Pleite gemacht, weil er sich von anderen, die besser Lügen konnten als er, hat ausnehmen lassen.

    


    
      

      Zuletzt hatte er versucht wieder zu Geld zu kommen, indem er Leuten Versicherungen verkauft hat, wovon er selbst keine Ahnung haben dürfte. Das kann er nicht mehr machen, weil ihm sicher keiner die jetzt geforderte Prüfung dafür finanziert.

    


    
      

      Und in dieser Sache hier hab ich Rindvieh wieder mal ohne Vorschuss gearbeitet. Sei’s drum. Ich seufze noch einmal und schreibe in die Akte:

    


    
      

      „Wiedervorlage 4 Wochen (Vollstreckungsbescheidsantrag)“

      

    

  


  Ein- bis Dreizeiler 


  
    

    Fünfunddreißig Stück

    auf der „Rolle“ an der Tür.

    Rückstau schon um Neun …

    

    

    

    

    

    Sonne schickt Strahlen

    auf den nach Auswärtstermin

    vollen Arbeitstisch

    

    

    

    

    

    Es erscheint: Der volljährige Schuldner in Begleitung seiner Mutter …

    

    

    

    

    

    Unter der Sonne

    schmelzen sie leider schlecht ab

    Gletscher aus Papier.

    

    

    

    

    

    Der Kollege aus Hamburg erklärt, für solcherlei gäbe es in seinem Hause einen Stempel: “- gelesen und gelacht -“

    

    

    

    

    

    Arbeitsplatz bleibt leer.

    Vertrautes Gesicht fehlt nun

    nach langer Zeit hier.

    

    

    

    

    

    Ein Kollege verblüfft mit seiner Wortwahl: Er “beehrt sich”, sich vorzustellen und stellt fest ich mache mich “anheischig” etwas zu tun. Notiz an mich selbst: Anrufen und seine Stimme auf geschätzes Alter prüfen.

    

    

    

    

    

    Dieser Rechner streikt?

    Nicht schlimm. Aber wo ist nur

    mein Bookmark-Backup?!
  


  


  Gesichtskontrolle


  



  Leute gibt’s: Kommt grad einer rein. Meine ReFa fängt ihn ab.


  „Guten Tag ich suche ‘nen Anwalt. Weiß aber nicht wie er heißt, nur wie er aussieht.“



  Meine ReFa grinst sich eins und holt mich aus meinem Büro.



  Ich sage freundlich guten Tag und werde dabei gemustert.



  Dann er (ca. Anfang Zwanzig mit rotblondem Ziegenbärtchen, Sweatshirt und Kargohose, Mp3-Player um den Hals): „Tja also, ich suche ‘nen Anwalt im Rechtsgebiet xy, der ist groß und breit und tätowiert.“



  Aha, bin durchgefallen. Ich grinse ihn breit an, gehe im Geiste die örtliche Kollegenschaft durch, muss noch mehr grinsen und schlage ihm für sein Rechtsgebiet mangels Treffern ein paar andere Kollegen vor, da ich selbst darin nicht arbeite.



  Sehr überzeugt ist er nicht als er geht. Ich wünsche ihm viel Erfolg beim Weitersuchen nach einem/dem passenden Anwalt wofür er freundlich dankt. 



  



  



  (ReFa = Rechtsanwaltsfachangestellte) 


  



  


  Wie Juristen so werden wie sie sind


  Ein Lesebühnenvorlesetext - Sonntagabendliche Stichworte zu einem Drama in drei Akten


  



  



  1. Akt: Theoretische Ausbildung/Studium


  Es beginnt, wie in anderen Studienrichtungen auch, mit Bibliothekszwängen. Wer mit geschriebenen Texten wenig anfangen kann hat in der Juristerei nichts verloren.



  Beim ersten Anblick einer schier endlosen Wand mit Bundestagsdrucksachen in der juristischen Bibliothek darf und soll man erschauern. Wem von diesem Anblick schlecht wird, dem brechen harte Zeiten an.


  Man wird gerade diese Drucksachen während des Studiums möglicherweise nur zwei oder drei mal brauchen um in einer Hausarbeit den Willen des Gesetzgebers in Form irgendeiner schriftlichen und bestenfalls zu später Stunde im Reichstagsgebäude gelangweilt andiskutierten Gesetzesbegründung zu irgendeiner obskuren Detailfrage zu erforschen, sagen wir mal beispielsweise des … äh … GrBrückPerlAbkLUXG (das ist, falls es Sie interessiert, das „Gesetz zu dem Abkommen vom 18. April 1994 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über den Autobahnzusammenschluss und den Bau einer Grenzbrücke über die Mosel im Raum Perl und Schengen“), aber das sagt einem natürlich erstmal keiner. Es geht ja auch viel um Wirkung.


  



  Hat man als Studienanfänger erstmal erkannt, dass man um die Nutzung von Büchern nicht herumkommt und außerdem festgestellt, dass diese nur in einer begrenzten Anzahl von Exemplaren vorhanden sind (das gilt z.B. für besondere oder neue Gesetzeskommentare) oder gar regelmäßig nur einmal angeschafft werden (wie zum Beispiel Aufsatzsammlungen zu Ehren verdienter Juristen sogenannte „Festschriften“) dann gibt es verschiedene Möglichkeiten der Verhaltensanpassung:


  Ein Teil der Nutzer ist einfach morgens früh da und kopiert sich was und stellt zurück, was zurück gehört.



  Andere warten - Geiern gleich - über den Tag, bis das gewünschte Werk wieder auftaucht und legt es sich dann bis zum Bibliotheksschluss auf seinen Arbeitsplatz und geht erstmal einen Kaffee trinken.



  Wieder andere Nutzer greifen zur erprobten „gleiches-Regal-zweite-Reihe“-Deponierung oder legen - was schwerer zu durchschauen ist - planmäßig eine individuelle Handbibliothek des Handelsvertreterrechts an, und zwar - und das ist das perfide - zwei Stockwerke höher in einem Raum, der eigentlich nur Kommentare zum öffentlichen Recht enthalten sollte.



  Und die ganz hart Gesottenen greifen zu einem Mittel das gerade in den theologischen und juristischen Bibliotheken angeblich weiter verbreitet sein soll als an den übrigen Fakultäten: Sie klauen das benötigte Buch einfach aus der Präsenzbibliothek.



  



  Etwas im Aussterben begriffen sein dürfte das frühere zwanghafte Festhalten an den klassischen „roten Würfeln“ des Beck Verlages. Im vordigitalen Zeitalter war mit dem Kauf dieser Loseblattwerke die innere Unruhe und Verpflichtung verbunden, später auch die je nach Tätigkeit des Gesetzgebers auf Dünndruckpapier nachgelieferten Stapel von Ergänzungslieferungen einzelner Seiten anzukaufen.


  Und dann natürlich per Hand mühevoll nachzusortieren. Das machte man wenn’s hoch kam zwei bis vier mal und ging dann dazu über, irgendwann einmal einfach das aktuellste Exemplar des Werkes neu anzuschaffen.



  Meine Lieblingserinnerung im Zusammenhang mit den Beck’schen Würfeln im Studium ist der Kommentar eines alten Zivilrechtsprofessors zu einem Freund von mir. Als diesem Freund in Eingangsbereich des juristischen Seminars erst das Schreibzeug und dann sowohl der „Würfel“ für Zivilrecht, nämlich der nach dem Herausgeber so getaufte „Schönfelder“, als auch die Loseblattsammlung mit Öffentlichem Recht, der „Sartorius“, aus den Armen rutschten, da kam sehr laut, trocken und spöttisch von hinten die Bemerkung von Professor Dr. Dr. H.:



  „Oh je, jetzt ist ihm auch noch sein Gehirn ’runtergefallen!“



  



  Das Herumtragen dieser Würfel gehört oder gehörte also zum typischen Bild des Jurastudenten und oft auch zum zwanghaften Versuch der schweren geistigen Aktivität auch einen entsprechenden äußeren Widerschein zu geben.



  



  Übrigens, Stichwort „äußerer Schein“: Es ist mir ein wenig peinlich, wenn ich mich dazu outen muss, aber auch ich bin im ersten Semester mit mehreren jurischen Gesetzeskommentaren im Rucksack zu einem Treffen meiner Arbeitsgruppe geradelt. Das Treffen hatten wir angesichts des sonnigen Wetters clevererweise in den Kieler Biergarten, die Forstbaumschule, gelegt. Ich schäme mich noch weiter wenn ich hier zugebe, dass ein paar dieser Bücher sogar auf einem Tisch dort gelegen haben. Wenigstens eine kurze Weile lang. - Wir sind natürlich danach nie wieder mit Büchern in die Forstbaumschule gefahren.



  



  Das vorauseilende Standesbewusstsein vieler Jurastudenten zwingt sie außerdem dazu sich von den übrigen Mitstudierenden in der Kleidung abzuheben. Manche kommen vom ersten Tag an in dunklem Wollmantel und modischem Businesshemd, andere wachsen erst in die Wachsjacke hinein, weil sie die Überzeugung gewinnen, dass sie so (neben dem demonstrativen Schleppen von Bücherstapeln oder dem aktuellsten Laptop nebst mobilem Drucker) am Ehesten ihren zukünftigen Erfolg unter Beweis stellen können. Ein gerüttet Maß auch dieser Vertreter und Vertreterinnen scheitert jedoch bereits daran „scheinfrei“ zu werden, also die notwendigen Zwischenprüfungen vor der Zulassung zum ersten Staatsexamen unfallfrei durchzustehen. Da endet dann also - ich bitte um Entschuldigung - auch einmal der Schein an den erforderlichen Scheinen.



  



  Höhepunkt des ersten Aktes ist natürlich das Erste Juristische Staatsexamen, das zur Vorbereitung zwei oder drei weitere Verhaltensanpassungen bedingt.



  Einmal tut man gut daran sich für die jeweils fünfstündigen Prüfungsklausuren eine gut trainierte Schreibhand zuzulegen und pilgert also allwöchentlich - gern gerade auch Samstagsvormittags - zu den Examensübungsklausurenkursen die einem dann vor dem Zweiten Staatsexamen genau so wieder begegnen werden. Hier kann, und das macht die Prüfung so furchterregend, eben jeder denkbare juristische Fall und damit irgendetwas aus dem Stoff des gesamten Studiums der Jahre vorher Gegenstand sein.



  Zum anderen droht die mündliche Prüfung mit einem ganz anderen Übel:



  Zu den Prüfern in dieser ebenfalls mehrere Stunden langen Zusammenkunft von fünf Fragenden und typischerweise fünf Kandidaten gehören – man wagt es kaum zu denken – nicht nur die bekannten Professoren sondern auch Praktiker. D.h. also man sieht sich irgendwelchen Richtern, Verwaltungsbeamten, Staatsanwälten oder auch Rechtsanwälten ausgeliefert die eine Berufung für die juristische Ausbildung in sich spüren.



  Diesem Problem begegnet die Marktwirtschaft mit dem Instrument der Prüfungsprotokolle. Wer sich auf die namentlich natürlich vorher angekündigten Prüfer irgendwie vorbereiten will (und jeder will doch überleben) der hat die Gelegenheit bei einschlägigen Anbietern gegen ein gewisses Entgelt Einblick in umfangreiche Sammlungen von Prüfungsberichten zu bekommen: Diese wurden von gequälten früheren Kandidaten nach ihren jeweiligen Prüfungen zum Prüfungsverlauf mühevoll aus dem Gedächtnis angefertigt. Und weil auch Prüfer Menschen sind und Vorlieben und Verhaltensmuster haben lassen sich daraus im besten Falle Hinweise auf ein Prüfungsthema und Strategien zur Prüfung ableiten.



  Wenn im dem Protokoll allerdings nur steht



  
    „Ministerialrat Mecker ist ein ganz harter Knochen. Hakt bei jeder Kleinigkeit nochmal nach. Ändert offenbar jedesmal sein Schwerpunktthema. Diesmal ging`s im öffentlichen Recht um besonderes Städtebaurecht, Sanierungsrecht und Ausgleichsbeträge. Setzte mehr voraus als aus dem BauGB ersichtlich ist. Wie auch in den Vorprotokollen hat keiner in dieser Prüfung mehr als 5 Punkte ergattert.“

  


  tja, dann … dann bleibt ja noch zu hoffen und zu beten.



  



  Ein weiteres Mittel, sich vor der Prüfung Sicherheit mit Geld zu erwerben ist das verbreitete kollektive Pilgern zu sogenannten Repetitoren.



  Repetitorien sind teilweise überregional agierende juristische Nachhilfefirmen bei denen man für die straffe Wiederholung des Studienstoffes und zugehöriges Schulungsmaterial gutes Geld zahlen darf. Vielen bringt das tatsächlich etwas. Und wer darüber die Nase rümpft dem sei gesagt, dass man für die Juristischen Staatsexamen normalerweise nur zwei, bei schnellem Regelstudium maximal drei Versuche hat. Wenn das misslingt, war’s das auch mit diesem Berufsziel. Ansonsten bleibt natürlich die Frage berechtigt, warum man für Geld noch einmal woanders paukt was man schon an der Universität lernen kann. Naja, wenn die Freunde alle hingehen … außerdem dürfte hier auch die Zahlungspflicht motivieren.



  



  2. Akt: Praktische Ausbildung/Referendariat


  Ist die Erste Juristische Staatsprüfung glücklich überstanden, beginnt die Wartezeit auf den Referendariatsplatz. Wohl dem der die je nach Bundesland sehr unterschiedlich langen Wartezeiten mit einem Job, vielleicht sogar im juristischen Bereich, überbrücken kann.



  Was dann folgt ist der Schock des angehenden Juristen der mit dem ersten wirklichen Zusammenprall von Theorie und Praxis verbunden ist. Auch wenn man vorher schon Praktika gemacht oder gearbeitet hat: Jura selbst aufs Leben anzuwenden muss man auch erst lernen.



  



  Meine allererste Akte in der ersten Referendarstation, das war bei der Staatsanwaltschaft, beschäftigte sich mit einer Mordanklage gegen einen Ehemann, der seine schlafende Frau durch aufgesetzten Herzschuss aus einer kleinkalibrigen Pistole getötet hatte. Inklusive Obduktionsfotos. … Das war vier Wochen bevor uns der freundliche Oberstaatsanwalt, der unsere Referendararbeitsgemeinschaft leitete, in eine echte Obduktion schleifte.


  Ich kann das heute noch riechen.


  Ansonsten wird der Referendar nacheinander für jeweils einige Monate am unteren Ende der jeweiligen Juristenhierachien in Staatsanwaltschaft, Gericht, Verwaltung und Anwaltskanzlei eingeklinkt, darf für andere Leute Akten durchdenken und Entscheidungsvorschläge erstellen, vor und auch mal „als“ Gericht auftreten und kann, wenn er mag, noch im Rahmen einer Auslandsstation Erfahrung mit juristischer Arbeit außerhalb der Republik sammeln.



  Gleichzeitig beginnt die Vorbereitung auf den Höhepunkt des zweiten Aktes, die Zweite Juristische Staatsprüfung. Das aber läuft dann eigentlich wie das Ende des ersten Aktes, Sie kennen das schon.



  



  3. Akt: Berufliche Tätigkeit


  Mit bestandenem Zweiten Staatsexamen in die Welt gestoßen steht Ihnen nun der dritte Akt offen:



  Herzlichen Glückwunsch! Sie sind Assessor bzw. Assessorin.


  



  Sie dürfen sich nun um einen Weg kümmern, Ihr künftiges Auskommen zu finden. Wenn Sie vor dem Zweiten Staatsexamen bereits an der Uni ihre Promotion hinter sich gebracht haben und bzw. oder deutlich überdurchschnittliche Examen vorweisen können werden Sie sich vielleicht um eine Stelle in einer internationalen Großkanzlei (einer sogenannten „Großbude“) bewerben und Ihre langen Tage dort mit harter Arbeit, einem wohlgefälligen Blick auf Ihr Bankkonto und der Hoffnung, irgendwann einmal Partner zu werden, verbringen. Oder Sie erwischen den günstigen Moment in dem ein Bundesland sich notgedrungen entschließt, zwei Richter oder einen Staatsanwalt neu einzustellen und Sie werden einer davon. Und sonst? Vielleicht werden Sie ja auch „einfacher“ Anwalt?



  



  Aus den verhaltensleitenden Zwängen die nun eintreten nehmen wir als Beispiel nur einen heraus, den


  „Zwang der Fristen“


  Ein Jurist, erst recht ein Anwalt, hat nie genug Zeit. Wenn Sie einen Juristen irgendwo stehen sehen glauben sie nicht er würde die Zeit totschlagen. Er hat gar keine Zeit. Er unterliegt Fristen. Die ihn bedrohen. Immer. Sie organisieren seine Arbeit. Denn die hängt - insbesondere beim Anwalt - am Fristenkalender. Dass der ordentlich geführt wird interessiert letztlich auch die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung des Anwalts. Die müsste sonst ggf. einspringen wenn der Anwalt die Frist schuldhaft und irreparabel versäumt hat und dem Mandaten dadurch ein Schaden entsteht. Die Rechtsprechung zu Fristenproblemen füllt viele Bände.



  Wie kleine Monster klappern die Fristenbriefkästen an den Gerichten um 24.00 Uhr mit den Zähnen. Der Eingangstempel am nächsten Morgen in der Wachtmeisterei für den Posteingang vor 24.00 Uhr kann entscheidend sein.



  Aber warum wird alles (wie dieser Text hier zum Beispiel) erst sozusagen fünf vor zwölf fertig?


   Oh, das kann viele Gründe haben. Erstmal gibt’s natürlich andere Fristsachen die vorher zu erledigen sind. Das ist ja klar. Außerdem zeigt sich erstaunlicher Weise immer wieder, dass manche Dinge, auch ganze Streitigkeiten, sich durch irgendein ganz eigenmächtiges Handeln des Mandanten oder der Gegenseite von selbst erledigen.



  Da es natürlich wenig wirtschaftlich ist, dann festzustellen, dass man vielleicht nicht adäquat abrechenbare Arbeit damit hatte, tendieren manche unter bestimmten Umständen schon deshalb ein ganz klein wenig zum Prokrastinieren, was ein gewähltes Wort für das schlichte Aufschieben ist.



  Und dann gibt es natürlich einfach unangenehme Akten, die man am Besten unter Druck bearbeitet. Auch weil vorher zig andere Dinge wichtiger sind oder zu sein scheinen. Dann wird die Frist halt schon mal ausgereizt.



  Gesetzliche Fristen enden übrigens nicht am Sonn- oder Feiertag oder am Sonnabend. Damit Sie mir hier nicht so ganz ohne Gesetzeszitat bleiben darf ich nun zitieren, und zwar § 193 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):



  
    „Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.“ Zitat Ende.

  


  Was nicht heißt, dass ich nicht statt hier zu sitzen und Ihnen dies alles zu Gehör zu bringen eigentlich am Schreibtisch sein müsste. - Eine Fristsache für morgen bearbeiten.



  Herzlichen Dank für Ihre Geduld!
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